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Parken in der Zone ist nur gem. Zeichen und Text auf dem Schild erlaubt.
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Verkehrsregeln § 17

§17  1) Das Halten ist unzulässig
a)  in unübersichtlichen Kurven, in Tunneln, an Strassenkuppen oder an anderen 
     unubersichtlichen Stellen,
b)  im Bereich von Kreuzungen oder Einmündungen sowie bis zu 5 m vor diesen. 
     Der Abstand ist von dem Punkt zu messen, wo die Gehwegkante, die 
     Fahrbahnrandine oder der Strassenrand in einen gebogene Linie übergeht, 
c)  auf Geh- oder Radwegen(ganz oder teilweise und unabhängig davon, ob diese 
     duch amtliche Schilder gekennzeichnet sind), 
d)  auf Fussgängerüberwegen oder Überwegen für Radfahrer sowie bis zu 5 m 
     vor diesen,
e)  auf Kraftfahrstrassen oder dazaugehörigen Ein-/Ausfahrten, 
f)   bis zu 5 m von Bahnübergängen,
g)  auf Fahrstreifen, die öffentlichen Verkehrsmitteln vorbehalten sind 
     (ausgenommen Linienbusse oder Strassenbahnen an Haltestellen,
h) an Haltenstellen für Linienbusse oder Strassenbahnen oder an Taxenständen 
     oder bis zu 20 m vor amtlichen Schildern für Haltestellen oder Taxenständer. 
     Ausgenommen ist dabei das Halten zum Ein- und Aussteigen, sofern 
     Linienbusse, Taxen oder Strassenbahnen nicht behindert werden. 

§17   2) Das Parken ist unzulässig
a)  vor Ein- und Ausfahrten,
b)  auf dem Ausweichplatz,
c)  in Fussgängerzonen,
d)  in verkrhrsberuhigten Bereichen ausserhalb von parkplätzen.
§17   3) 
Auf Vorfahrstrassen mit einer zulässigen Höchtsgeschwindigkeit
von mehr als 50 km/h ist das Parken auf der Fahrbahn nich zulässig.
